
PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS FOR SUPPLIERS WORKING WITH 
BAXTER MANAGED EUROPE PERTAINING TO PURCHASE ORDERS. 

 
ANNAHME 
Diese Bestellung ist ein Angebot des Käufers an den Verkäufer; es wird zu einem verbindlichen 
Vertrag, für den die vorliegenden Bestimmungen gelten, sobald der Verkäufer das Angebot 
dadurch annimmt, dass er es bestätigt oder mit der Leistungserbringung beginnt. Ergänzungen, 
Ausnahmen oder Änderungen der vorliegenden Bestimmungen durch den Verkäufer sind ohne 
schriftliche Bestätigung des Käufers unzulässig. Ist der Verkäufer mit einer Bestimmung nicht 
einverstanden, muss er den Käufer unverzüglich und schriftlich benachrichtigen; der Kauf gilt als 
nicht abgeschlossen, solange Käufer und Verkäufer sich nicht auf den Geltungsbereich der 
Einkaufsbedingungen geeinigt haben. Bei grenzüberschreitenden Handelsgeschäften können 
gelegentlich die INCOTERMS der Internationalen Handelskammer Paris anzuwenden sein. 

 
GEWÄHRLEISTUNG 
Der Verkäufer gewährleistet hiermit ausdrücklich, dass sich die Ware in gutem Zustand befinden 
wird, dass sie den Bestimmungen dieser Bestellung sowie den jeweiligen Spezifikationen, 
Zeichnungen oder Beschreibungen entsprechen, für den vorgesehenen Zweck geeignet und frei 
von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Waren und Produkte müssen auf Paletten 
versandt werden, die frei von 2,4,6-Tribromoanisol (TBA) und 2,4,6-Tribromophenol (TBP) sind. 
Desweiteren gewährleistet der Verkäufer ausdrücklich, dass er den Auftrag von qualifiziertem, 
angemessen ausgebildetem und geschultem Personal in Übereinstimmung mit den allgemeinen 
Branchenvorschriften wird ausführen lassen. Der Verkäufer gewährleistet, dass er ein 
unanfechtbares Eigentumsrecht an den Waren und Leistungen hält und sie unbelastet ausliefern 
bzw. erbringen wird. Alle zuvor genannten Gewährleistungen gelten gegenüber dem Käufer, 
seinen Kunden und den Nutzern der Güter, Leistungen oder Produkte, in die diese Waren 
einfließen. 

 
PRÜFUNG 
Die anhand dieser Bestellung bezogenen Waren werden am Lieferort vom Käufer angemessen 
geprüft, getestet und angenommen. Der Käufer behält sich das Recht vor, die Annahme von 
Waren zu verweigern, die dieser Bestellung oder den vom Verkäufer ausdrücklich oder implizit 
gemachten Angaben oder Gewährleistungen nicht entsprechen, und wird dem Verkäufer die 
Prüfungskosten der nicht angenommenen Ware in Rechnung stellen. Nicht angenommene Ware 
kann dem Verkäufer zurückgesandt oder vom Käufer auf Kosten und Gefahr des Verkäufers 
aufbewahrt werden. Die Zahlung von hiermit bestellter Ware gilt nicht als Annahme der Ware. 

 
ENTSCHÄDIGUNG 
Der Verkäufer verpflichtet sich zur Verteidigung, Entschädigung und Freistellung des Käufers, 
seiner Zweigorganisationen, Nachfolger, Abtretungsempfänger, Angestellten, Vermittler, Kunden 
sowie der Nutzer der Waren und Leistungen falls Haftungs- oder sonstige Ansprüche gegen sie 
erhoben werden, sie einen Schaden oder Verlust erleiden, oder ihnen Kosten – einschließlich 
Anwaltskosten – entstehen, die direkt oder indirekt auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: 

 
1. Tatsächliche oder vorgebrachte Verletzung eines Patents, eines Copyright, eines 

Warenzeichens oder eines sonstigen Eigentumsrechts, das aus dem Kauf, dem Verkauf 
oder der Nutzung der hierin bestellten Waren und Leistungen hervorgegangen ist; 

2. tatsächliche oder vorgebrachte Mängel bei der Leistung bzw. dem Design, der 
Verarbeitung oder dem Material der Waren; 

3. tatsächlicher oder vorgebrachter Gewährleistungsbruch; 
4. Leistungs- oder Lieferverzug des Verkäufers; oder 
5. Verstoß der Waren und Leistungen gegen gesetzliche Vorschriften. 



Für den Fall, dass der Verkäufer auf Grund dieses Abschnitts in Anspruch genommen wird, hat 
der Käufer die Möglichkeit, diese Bestellung zu stornieren, oder die Annahme der restlichen 
bestellten Waren und Leistungen bis zur Klärung des Anspruchs aufzuschieben. Wird der Käufer 
eindringlich ermahnt, die Waren nicht zu nutzen, kann er verlangen, dass der Verkäufer ihm und 
seinen Zweigorganisationen entweder das weitere Nutzungsrecht an der Ware verschafft, oder 
sie mit weitgehend gleichwertiger Ware ersetzt, oder die Ware so verändert, dass der Käufer sie 
nutzen kann, oder die Ware zum hierin vereinbarten Verkaufspreis zurückkauft. 

 
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN 
Der Verkäufer ist verpflichtet, alle rechtlichen Vorschriften und Normen zu Umwelt, Sicherheit 
und Hygiene bei der Warenlieferung an den Käufer und den Leistungen, die er für ihn erbringt, 
einzuhalten. Der Verkäufer muss (1) den Käufer im Falle eines bedeutenden unerwünschten 
Zwischenfalls, der die Qualität der Waren und/oder der Leistungen beeinträchtigt oder 
beeinträchtigen könnte, umgehend benachrichtigen; (2) dem Käufer erlauben, seine Anlagen zu 
besichtigen, und (3) jede vom Verkäufer verlangte Korrekturmaßnahme umgehend vornehmen, 
einschließlich solcher, die dazu dienen, die internen Umwelt-, Sicherheits-, und 
Hygienevorschriften des Käufers einzuhalten. 

 
RÜCKGRIFF 
Für den Fall, dass ein Fehler, nicht erfüllte Spezifikationen, nicht beachtete gesetzliche 
Bestimmungen, oder ein anderer im Verantwortungsbereich des Käufers liegender Grund den 
Warenrückgriff erforderlich macht, muss der Verkäufer alle Kosten und Aufwendungen des 
Rückgriffs tragen, einschließlich aller Kosten für die Benachrichtigung der Kunden, die 
Rückerstattungen an die Kunden, die Rücksendung der Waren, den entgangenen Gewinn und 
die Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber Dritten. 

 
VERSICHERUNG 
Der Verkäufer muss auf eigene Kosten eine angemessene Haftpflichtversicherung abschließen, 
die alle Schäden abdeckt, die er, seine Angestellten oder Vermittler an den gelieferten Waren 
bzw. der erbrachten Leistungen verursachen könnte. Sollten hierin bestellte Leistungen im Werk 
des Käufers erbracht werden, braucht der Verkäufer eine Betriebsstättenhaftpflichtversicherung, 
eine Haftpflichtversicherung für Personenschaden, eine unabhängige Bauherrenhaftpflicht, und 
darüber hinaus eine Berufsunfall- und Krankenversicherung, eine Arbeitgeber- 
Haftpflichtversicherung sowie eine Kraftfahrzeugversicherung. Auf Anfrage des Käufers ist der 
Verkäufer gehalten, ihm einen entsprechende Versicherungsnachweis vorzulegen. 

 
GEFAHR DES UNTERGANGS DER WARE 
Bis zur Auslieferung der Ware und ihrer Annahme durch den Käufer liegt die Gefahr des 
Untergangs und der Beschädigung der hierin bestellten Ware beim Verkäufer. 

 
PREIS 
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, verstehen sich die auf der Vorderseite dieser Bestellung 
angegebenen Preise einschließlich Steuern sowie aller Gebühren für Verpackung, Fernverkehr, 
Lagerung und Transport zum Auslieferungsort. Anfallende Umsatzsteuer und Nutzungsgebühren 
führt der Verkäufer auf seiner Rechnung gesondert auf. Der Verkäufer gewährleistet, dass die 
hierin genannten Preise nicht über dem Preis liegen, den er gegenwärtig 
bei allen anderen Käufern für vergleichbare Warenmengen und Leistungsvolumina ansetzt. 
Jeder Preisnachlass, den der Verkäufer anderen Kunden vor der Auslieferung gewährt, räumt er 
dem Käufer ebenfalls ein. 



PERSÖNLICHE INFORMATIONEN 
Der Verkäufer ist sich darüber bewusst, dass er während der Abwicklung dieser Bestellung 
Zugang zu Informationen erlangen könnte, die als persönliche Informationen des Käufers oder 
Dritter zu behandeln sind, und erklärt sich bereit, solche persönlichen Informationen nicht ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung des Käufers zu nutzen. 

 
VERWENDUNG VON INFORMATIONEN DES VERKÄUFERS 
Alle Informationen, die dem Käufer im Zusammenhang mit dieser Bestellung bekannt gegeben 
werden, sind Teil der Leistungen, die der Verkäufer dem Käufer im Gegenzug zur vorliegenden 
Auftragserteilung erbringt. Diese Informationen sind weder als vertraulich noch als persönlich zu 
behandeln, so dass für ihre Bekanntgabe oder Verwendung weder der Käufer, noch seine 
Abtretungsempfänger oder Kunden in Anspruch genommen werden können. 

 
VOM KÄUFER BEREIT GESTELLTES MATERIAL 
Der Verkäufer darf Material, Werkzeuge, Gussformen, Zeichnungen, Designs, sonstiges 
Eigentum oder andere Informationen, die ihm vom Käufer zur Verfügung gestellt werden, ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung des Käufers, weder verwenden, noch reproduzieren, oder 
Dritten zuweisen bzw. übermitteln. Das Eigentumsrecht an diesem Material bleibt stets beim 
Käufer; wenn möglich wird das Material entsprechend deutlich markiert oder mit einem Schild 
versehen. Bis zur Rückgabe des Materials an den Käufer liegt die Gefahr für Beschädigung und 
Untergang beim Verkäufer. Das gesamte Material muss, ob beschädigt, ob benutzt oder nicht, 
dem Käufer bei Stornierung oder nach Abwicklung dieser Bestellung zurück gegeben werden, 
sofern der Käufer nichts anderweitiges verfügt. 

 
ABTRETUNG; FREMDVERGABE 
Der Verkäufer verpflichtet sich, diese Bestellung nicht abzutreten und keinen wesentlichen Teil 
ihrer Abwicklung bei einem Zulieferer ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Käufers in 
Auftrag zu geben. 

 
ERSATZ 
Ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Käufers darf der Verkäufer kein Material durch ein 
anderes ersetzen. 

 
VERSAND- ODER LIEFERTERMIN 
Bei Versand bzw. Auslieferungen muss der in dieser Bestellung aufgestellte Terminplan strikt 
eingehalten werden. Sollte der Verkäufer diesen Termin nicht oder voraussichtlich nicht 
einhalten, ist er gehalten, den Käufer umgehend und schriftlich über die Gründe und die 
geschätzte Dauer des Verzugs zu unterrichten. Neben allen anderen Rechten oder 
Rechtsmitteln, die ihm gesetzlich oder laut dieser Bestellung zustehen, kann der Käufer vom 
Verkäufer eine schnellere Beförderung der Ware verlangen, um den Terminplan einzuhalten 
oder den Zeitverlust wettzumachen, wobei die hierdurch entstandenen Mehrkosten vom 
Verkäufer zu tragen sind. Das Transportrisiko trägt der Verkäufer. Bis zur Auslieferung der Ware 
an die vom Käufer angegebene Lieferadresse, liegt die Gefahr für jede Art der Wertminderung 
oder der unbeabsichtigten Zerstörung der Ware beim Verkäufer. 

 
ÜBERSCHÜSSIGE LIEFERUNG 
Überschüssiges Material, das der Verkäufer dem Käufer ohne schriftliche Genehmigung liefert, 
wird auf Kosten des Verkäufers zurückgesandt, sofern dieser Überschuss das Volumen oder 
den Preis (je nach dem, welcher Wert von beiden der kleinere ist) der Gesamtbestellung um 
mehr als 10 % übersteigt. 



AUFHEBUNG UND RECHTSMITTEL 
Der Käufer kann diese Bestellung ganz oder teilweise durch schriftliche Benachrichtigung des 
Verkäufers stornieren. Dies gilt sofern der Verkäufer unter anderem aus nachfolgenden Gründen 
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt: 

a.  Wenn der Verkäufer innerhalb der vereinbarten Frist oder der ihm schriftlich vom Käufer 
gewährten Fristverlängerung seine Vertragsverpflichtungen nicht erfüllt. 

b.  Wenn der Verkäufer andere Bestimmung dieser Bestellung nicht einhält, oder die 
Bearbeitung so hinauszögert, dass er die vertragsgemäße Bestellungsabwicklung 
gefährdet und der schriftlichen Aufforderung des Käufers innerhalb von zehn (10) Tagen 
bzw. einer längeren Frist, sofern sie ihm vom Käufer schriftlich eingeräumt wird, nicht 
nachkommt. 

c.   Wenn der Verkäufer zahlungsunfähig oder gegen ihn ein konkurs-, insolvenz- oder 
schuldenrechtliches Verfahren eingeleitet wurde. Für den Fall, dass der Verkäufer diesen 
Vertrag nicht einhält, verletzt oder der Käufer die Warenannahme zu Recht verweigert, 
ist der Käufer berechtigt, die Bestellung zu stornieren und den bezahlten Betrag samt 
Erstattung der Neben- und Folgeschäden zurückzufordern. Neben den gesetzlichen und 
vertraglich vorgesehenen Rechtsmitteln kann der Käufer in gutem Glauben und ohne 
unangemessenen Verzug, einen angemessenen Kauf vornehmen oder vorbereiten, um 
Ersatz für die Waren zu beschaffen, die vom Verkäufer hätten geliefert werden sollen, 
und ist berechtigt, vom Verkäufer als Schadenersatz die Differenz zwischen 
„Ersatzkosten“ und vertraglich vereinbartem Preis samt Erstattung von Neben- und 
Folgeschäden zu fordern. 

 
ZUSTÄNDIGE GERICHTE 
Jeder Streit, der sich aus dieser Bestellung ergibt oder im Zusammenhang mit ihr entsteht, wird 
einvernehmlich beigelegt. Sollte der Streit nicht einvernehmlich beigelegt werden können, wir er 
den zuständigen Gerichten unterbreitet. 


